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Kommunalwahlen 2004
Vorbereitung und Durchfiihrung

RdErl. d. Innenministeriums v. 14.5.2004
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Die allgemeinen Kommunalwahlen finden am Sonntag, den 26. September 2004, statt, vgl. Wahl-
ausschreibung des Innenministeriums geman § 14 Abs. 1 KWahlG vom 9. Juli 2003
-11/20-12.04.10- , bekannt gemacht am 19. August 2003 (MBI. NRW. S. 800).

Neben den Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und Kreise sowie zu den Bezirksvertre-
tungen in den kreisfreien Stadten werden hauptamtliche (Ober-)Blirgermeister/innen und Land-
rate/Landratinnen gewahlt.

Daruiber hinaus werden am 10. Oktober 2004 gemaB § 46¢ Abs. 2 KWahIG Stichwahlen zur Wahl

der (Ober-)Blirgermeister/innen und Landrate/Landratinnen in den Gemeinden stattfinden, in de-
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nen bei der Hauptwahl am 26. September 2004 keiner der Bewerber mehr als die Halfte der gul-
tigen Stimmen erhalt.

1
Rechtliche Grundlagen

1.1
Fur die Wahlen gelten

das Kommunalwahlgesetz -KWahlG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998
(GV. NRW. S. 454, ber. S. 509, 1999 S. 70), zuletzt gedandert durch Gesetz vom 16. Dezember
2003 (GV. NRW. S. 766), — SGV. NRW. 1112 -

(Soweit im Kommunalwahlgesetz Aufgaben noch dem Gemeindedirektor oder dem Oberkreisdi-
rektor zugewiesen sind, ist gemaB Artikel VIl Abs. 8 des Gesetzes zur Anderung der Kommunal-
verfassung vom 17. Mai 1994 (GV. NRW. S. 270) an deren Stelle der Blirgermeister/Oberbirger-
meister bzw. der Landrat getreten),

die Kommunalwahlordnung -KWahlO- in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. August
1993 (GV. NRW. S. 592, ber. S. 967), zuletzt geandert durch Verordnung vom 8. Mai 2004 (GV.
NRW. S. 231), - SGV. NRW. 1112-,

die Kommunalwahlgerateordnung - KWahlGO - vom 11. Juli 1999 (GV. NRW. S. 452), geandert
durch Verordnung vom 7. November 2003 (GV. NRW. S. 648), - SGV.NRW. 1112-.

AuBerdem finden die allgemeinen Vorschriften des Kommunalverfassungsrechts (Gemeindeord-
nung und Kreisordnung) Anwendung, die die maBgebenden Wahlgrundsatze sowie die Wahlbar-
keitsvoraussetzungen fur Blrgermeister/innen und Landrate/Landratinnen enthalten.

2
Wahlorgane

2.1
Wahlleiter (§ 2 Abs. 2 KWahIG; § 3 KWahlO)

Wahlleiter ist nach § 2 Abs. 2 KWahlG grundsatzlich der Hauptverwaltungsbeamte, stellvertre-
tender Wahlleiter sein Vertreter im Amt. Die Funktion des Wabhlleiters ist nach der kommunalen
Verfassungsreform jedoch nicht mehr in jedem Falle an die Person des Hauptverwaltungsbeam-
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ten geknupft. Bewirbt sich der Hauptverwaltungsbeamte selbst um das Amt des Blrgermeisters/
Landrats, so kann er nicht gleichzeitig Wahlleiter sein. Dies gilt auch fur seinen Vertreter, falls
dieser sich bewirbt. In diesem Falle sind die jeweiligen weiteren Vertreter im Amt Wahlleiter bzw.
stellvertretender Wahlleiter. Als Zeitpunkt fiir das Vorliegen der Bewerbung ist die Nominierung
durch eine Partei oder Wahlergruppe anzusehen, bei Einzel- oder Selbstbewerbungen der Zeit-
punkt der Einreichung des Wahlvorschlags.

Die Stellvertretung im Amt richtet sich nach dem kommunalen Verfassungsrecht: Verfiigt die Ge-
meinde Uber mehrere Beigeordnete, hat der Rat gem. § 68 Abs. 1 GO die Reihenfolge der Vertre-
tung zu bestimmen. Ist ein Beigeordneter nicht vorhanden, bestimmt der Rat den allgemeinen
Vertreter; die weitere Vertretung kann (vgl. VV zu § 51 GO alte Fassung) der Rat ebenfalls be-
stimmen. Hat der Rat hiervon keinen Gebrauch gemacht, obliegt dem Hauptverwaltungsbeamten
kraft seiner Organisationsgewalt die Regelung der weiteren Vertretung.

Letzteres gilt in den Kreisen in jedem Falle fir die weitere Vertretung des Hauptverwaltungsbe-
amten. Der Kreistag hat nach der Kreisordnung keine Zustandigkeiten Gber die Bestellung des
allgemeinen Vertreters hinaus zur Regelung der weiteren Vertretung (§ 47 KrO).

Der Ausschluss des fur das Amt des Burgermeisters/ Landrats kandidierenden oder gewahlten
Hauptverwaltungsbeamten (oder seines Vertreters) endet erst, wenn die Entscheidung der Ver-
tretung Uber die Gliltigkeit der Blirgermeister-/Landratswahl gem. § 40 KWahlG unanfechtbar
geworden ist oder eine rechtskraftige Entscheidung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren gem.
§ 41 KWahlG hierzu vorliegt.

2.2
Wahlausschuss (§ 2 Abs. 3 und 7 KWahIG; §§ 2 und 6 KWahlO)

Fir jedes Wahlgebiet ist ein Wahlausschuss zu bilden, dessen Mitglieder von der Vertretung des
Wahlgebiets zu wahlen sind und dem nach MaBgabe von § 58 Abs. 3 GO / § 41 Abs. 5 KrO auch
sachkundige Blirger angehdren kdnnen.

Nach § 2 Abs. 3 Satz 2 KWahlG finden auf den Wahlausschuss die allgemeinen Vorschriften des
Kommunalverfassungsrechts mit der MaBgabe entsprechende Anwendung, dass der Wahlaus-
schuss in 6ffentlicher Sitzung entscheidet, dass er ohne Riicksicht auf die Zahl der erschienenen
Mitglieder beschlussfahig ist (d.h., der Vorsitzende kann gegebenenfalls allein entscheiden),
dass bei Stimmengleichheit die Stimme des Wahlleiters den Ausschlag gibt und dass § 58 Abs. 1
Satz 7 bis 10 und Abs. 3 Satz 4 und 5 der Gemeindeordnung sowie § 41 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 7
bis 10 und Abs. 5 Satz 5 der Kreisordnung auBer Betracht bleiben. Durch den Ausschluss dieser
Vorschriften wird klargestellt, dass Fraktionen, die im Wahlausschuss nicht vertreten sind, kein
Rats- bzw. Kreistagsmitglied und keinen sachkundigen Birger mit beratender Stimme flir den
Wahlausschuss benennen diirfen. Der Wahlausschuss besteht mithin ausschlieBlich aus Mitglie-
dern mit vollem Stimmrecht. Ihre Zahl ist vom Rat bzw. Kreistag unter Beachtung des § 2 Abs. 3
Satz 1 KWahlG zu bestimmen.
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Im Zusammenhang mit der Direktwahl des Blrgermeisters und des Landrats ist die Bestimmung
des § 2 Abs. 5 KWahlIG zu beachten, wonach Bewerber fiir diese Amter weder dem Wahlaus-
schuss der Gemeinde noch dem des Kreises angehdren durfen.

2.3
Wahlvorstande und Briefwahlvorstiande
(§ 2 Abs. 4, 6 und 7 KWahlG; §§ 7, 8 KWahlO)

2.3.1
Die Bestimmungen Uber die Wahlvorstdnde und Briefwahlvorstande gelten unverandert.

Wie bereits bei den zurlickliegenden Wahlen wird auch diesmal gebeten, bei der Bildung der
Wahlvorstande nicht immer im Wesentlichen auf dieselben Personen zurlickzugreifen. Jung-
und Erstwahler — bei den Kommunalwahlen also auch schon 16- und 17jahrige - sollten bei der
Besetzung der Wahlvorstande im Rahmen des Mdglichen besonders bertcksichtigt werden.

Es wird erwartet, dass die Angehdrigen des 6ffentlichen Dienstes auch bei dieser Wahl in den
Wahlvorstanden wieder bereitwillig mitwirken. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass auch Rich-
ter an einer Tatigkeit in den Wahlvorstanden nicht gehindert sind; § 4 Abs. 1 des Deutschen Rich-
tergesetzes findet auf diese Tatigkeit keine Anwendung.

2.3.2

Die Gewinnung einer ausreichenden Zahl geeigneter Birger fir die Besetzung der Wahlvorstan-
de stoBt zunehmend auf Schwierigkeiten. Nach § 2 Abs. 6 KWahlG sind Korperschaften und ju-
ristische Personen des 6ffentlichen Rechts verpflichtet, auf Anforderung des Blrgermeisters Be-
dienstete aus der Gemeinde zum Zwecke der Berufung als Mitglieder des Wahlvorstandes zu
benennen.

2.3.3

Die Wahlvorstandsmitglieder sind gemaB § 7 Abs. 6 KWahlO zur unparteiischen Wahrnehmung
ihres Amtes und zur Verschwiegenheit Uber die ihnen bei ihrer amtlichen Tatigkeit bekannt ge-
wordenen Angelegenheiten zu verpflichten. Den Wahlvorstandsmitgliedern ist untersagt, wah-
rend ihrer Tatigkeit ein auf eine politische Uberzeugung hinweisendes Zeichen sichtbar zu tra-
gen (§ 7 Abs. 6 Satz 3 KWahlO).

2.3.4

Die Mitglieder der Wahlvorstande sind vor der Wahl so liber ihre Aufgaben zu unterrichten, dass
ein ordnungsgemaBer Ablauf der Wahlhandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses gesichert sind (§ 7 Abs. 5 KWahlO) und kein Anlass fiir Wahleinspriiche gegeben
wird. Dazu gehort auch eine sachgerechte Einweisung der Schriftflihrer.

Die mancherorts gelibte Aufstellung eines "Spendentellers"” ist unangebracht und unerwiinscht.

Den Mitgliedern der Wahlvorstande kann ein Erfrischungsgeld von 16,-- EUR gezahlt werden (§ 7
Abs. 11 KWahlO).
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2.3.5

Wahrend bei der Wahlhandlung immer mindestens drei Mitglieder des Wahlvorstandes, darunter
der Wahlvorsteher und der Schriftflihrer oder ihre Stellvertreter, anwesend sein miissen, sollen
bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses alle Mitglieder des Wahlvorstandes an-
wesend sein (§ 7 Abs. 8 KWahlO). Beschlussfahig ist der Wahlvorstand wahrend der Wahlhand-
lung, wenn mindestens drei Mitglieder, bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses,
wenn mindestens funf Mitglieder, darunter jeweils der Wahlvorsteher und der Schriftfiihrer oder
ihre Stellvertreter, anwesend sind (§ 7 Abs. 9 KWahlO).

2.3.6
Besonderheiten flir den Briefwahlvorstand

Die allgemeinen Vorschriften des § 7 KWahlO gelten fiir den Briefwahlvorstand entsprechend (§
8 Abs. 1 KWahlO). Der Birgermeister bestimmt, wieviele Briefwahlvorstande zu bilden sind, um
das Ergebnis der Briefwahl noch am Wahltag feststellen zu kénnen (§ 8 Abs. 2 KWahlO). § 27
Abs. 3 Satz 1 KWahIG geht grundsatzlich davon aus, dass das Briefwahlergebnis regelmaBig im
jeweiligen Wahlbezirk ermittelt wird. Da die Urnen fiir die Briefwahl bis zum Ende der Wahlzeit in
die dazu bestimmten Stimmbezirke der Wahlbezirke gebracht werden miussen, ist fir die Kom-
munalwahlen ein friiherer "Annahmeschluss" fir Wahlbriefe festgesetzt worden (16.00 Uhr - §
26 Abs. 1 KWahlG). Der Gemeindedirektor/Birgermeister kann — das ist inzwischen der Regelfall
- gemaB § 27 Abs. 3 Satz 2 KWahIG und § 57 Abs. 3 Satz 2 KWahlO anordnen, dass fur Wahlbe-
zirke, fur die 50 oder mehr Wahlbriefe erwartet werden, der Briefwahlvorstand das Ergebnis der
Briefwahl ermittelt.

2.4
Wahlbehorden (§§ 4 und 5 KWahlQ)

Hauptverwaltungsbeamte, die bei eigener Bewerbung gem. § 2 Abs. 2 Satz 2 KWahlG nicht
Wahlleiter sein kdnnen, behalten ihre in den §§ 4 und 5 KWahlO aufgelisteten Aufgaben als Leiter
ihrer Behdrden auch in Wahlangelegenheiten.

3
Wahlbezirke, Stimmbezirke

3.1
Wabhlbezirke
(§ 4 KWahlG; § 78 Abs. 1 KWahlQ)

Nach § 4 Abs. 1 KWahlG teilt der Wahlausschuss der Gemeinde das Wahlgebiet spatestens acht
Monate, der Wahlausschuss des Kreises spatestens sieben Monate vor Ablauf der Wahlperiode
in Wahlbezirke ein. Die Entscheidung des Wahlausschusses der Gemeinde musste danach spa-
testens am 31. Januar 2004 getroffen sein; spatestens am 29. Februar 2004 musste die Eintei-
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lung des Wahlgebiets in Wahlbezirke vom Wabhlleiter 6ffentlich bekannt gegeben sein (§ 6
KWahlG). Fur das Wahlgebiet des Kreises waren es der 29. Februar 2004 bzw. der 28. Marz
2004.

3.2 Stimmbezirke
(§ 5 KWahlG, § 75 Abs. 1 KWahlQ)

Werden die Wahlbezirke in Stimmbezirke eingeteilt, sollen diese nicht mehr als 2.500 Einwohner
umfassen. Die Einwohnerzahl darf nicht so gering sein, dass sich die Wahlentscheidung der ein-
zelnen Wahlberechtigten ermitteln lieBe. Die Stimmbezirke fir alle verbundenen Wahlen mussen
dieselben sein.

3.3
Sonderstimmbezirke, Bewegliche Wahlvorstande
(§§ 9, 10, 45 bis 48 KWahlO)

Seit jeher besteht die Moglichkeit, bewegliche Wahlvorstande ("fliegende Wahlurnen") zu bilden
und Sonderstimmbezirke einzurichten. Auch unter dem Gesichtspunkt, die Briefwahl nicht aus-
zuweiten, sind die einschlagigen Bestimmungen als Sollvorschriften ausgestaltet.

Es ist nicht zu verkennen, dass insbesondere der Einsatz beweglicher Wahlvorstande mit Mehr-
aufwand sowohl flr die Gemeinde als auch fur die betreffenden Einrichtungen verbunden ist.
Gleichwohl wird empfohlen, sorgfaltig abzuwagen, ob ein beweglicher Wahlvorstand oder die
Bildung eines Sonderstimmbezirks in Betracht kommt.

Soweit sich der Wahlvorstand in einzelne Zimmer der Einrichtung und an die Betten der aufge-
nommenen Personen begibt (§ 45 Abs. 6 KWahlO), ist stets darauf zu achten, dass die Freiwillig-
keit der Wahlbeteiligung gewahrleistet ist. Keinesfalls diirfen Patienten usw. von den Mitgliedern
des Wahlvorstandes oder dem Personal der Einrichtung gedrangt werden, von ihrem Wahlrecht
Gebrauch zu machen. Das gilt insbesondere fur behinderte Personen, die zwar wahlberechtigt
sind, gleichwohl wegen ihres Gesundheitszustandes erkennbar unféahig sind, den Wahlvorgang
einzusehen.

4
Wahlberechtigung, Wahlbarkeit, Unvereinbarkeit von Amt und Mandat
(8§ 7, 8, 12 und 13 KWahlG)

Die Wahlberechtigung ist an das Innehaben einer Wohnung im Wahlgebiet seit drei Monaten ge-
knupft. Wer mehrere Wohnungen innehat, ist dort wahlberechtigt, wo seine melderechtliche
Hauptwohnung ist. Liegt die Hauptwohnung nicht in Nordrhein-Westfalen, so besteht auch keine
Wahlberechtigung (§ 7 KWahIG). Die Wohnungsvoraussetzung ist erflllt, wenn eine Wohnung
tatsachlich vorhanden ist und bewohnt wird. Die meldebehdérdliche Anmeldung ist daflir nur Indiz
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und Beweismittel. Die Angaben des Melderegisters sind mithin widerlegbar. Ist eine Anmeldung
unterblieben oder eine Abmeldung unzutreffend vorgenommen worden, so muss der Betroffene
geeignete Nachweise erbringen, dass er gleichwohl seit drei Monaten im Wahlgebiet wohnt. Das
aktive Wahlrecht haben alle Deutschen und alle hier lebenden Blirger der anderen Mitgliedstaa-
ten der Europaischen Union mit Vollendung des 16. Lebensjahres.

Fur die Wahlbarkeit zu den Vertretungen ist neben dem aktiven Wahlrecht das vollendete 18. Le-
bensjahr Voraussetzung (§ 12 Abs. 1, § 46a Abs. 4 KWahlIG).

Dagegen ist die Wahlbarkeit fir das Amt des Burgermeisters und des Landrats durch § 65 Abs. 5
GO und § 44 Abs. 5KrO auf das 23. Lebensjahr festgelegt; Altersgrenze ist das vollendete 68.
Lebensjahr (§ 195 Abs. 4 Satz 1 LBG). Das aktive Wahlrecht in der Gemeinde ist nicht erforder-
lich.

Auf Einzelheiten zu den Regelungen Uber die Unvereinbarkeit von Amt und Mandat in den Ver-
tretungen (§ 13 KWahlG) geht der RdErl. v. 25.5.1979 (n.v.) - | B 1/20-12.12 - ein, der unverandert
fortbesteht und als sogenannter Kopferlass in die SMBI. NRW. (Gliederungs-Nr. 1112) aufgenom-
men worden ist.

5
Wahlerverzeichnis
(§ 10 KWahlG; §§ 11, 12 bis 18, 81 KWahlO)

5.1

In das Wahlerverzeichnis sind alle Wahlberechtigten von Amts wegen einzutragen, die am Stich-
tag - dem 35. Tag vor der Wahl, also am 22. August 2004 - fiir eine Wohnung, bei mehreren
Wohnungen fir die Hauptwohnung, gemeldet sind (§ 12 Abs. 1 KWahlO). Dazu gehdren samtliche
im Melderegister verzeichneten wahlberechtigten Unionsburger. Bei Personen mit mehreren
Wohnungen muss die Hauptwohnung mindestens seit 3 Monaten vor dem Wahltag bestanden
haben (§ 7 KWahlG).

Die gemanB § 23 Meldegesetz von der Meldepflicht befreiten Unionsbiirger sind auf Antrag, der
bis zum 21. Tag vor der Wahl (5. September 2004) zu stellen ist, in das Wahlerverzeichnis einzu-
tragen (§ 12 Abs. 7 KWahlO). Die hiervon betroffenen Unionsbirger sind spatestens drei Monate
vor der Wahl in geeigneter Form zu unterrichten.

5.2
Hinsichtlich des "Veranderungsdienstes" nach dem Stichtag gilt Folgendes:

Nach § 12 Abs. 2 KWahlO sind Personen, die nach dem Stichtag - ab 23. August 2004 - in eine
andere Gemeinde verziehen, die nicht im selben Kreis liegt, im Wahlerverzeichnis zu streichen
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und Uber diese Streichung zu unterrichten. Diese Personen haben ihr Wahlrecht fir diese Kom-
munalwahlen insgesamt verloren.

Verziehen Wahlberechtigte innerhalb eines Kreises in eine andere Gemeinde, so bleiben sie fur
die Kreiswahlen wahlberechtigt. Im Wahlerverzeichnis der Fortzugsgemeinde ist in der Spalte fiir
die Gemeindewahl ein "N" anzubringen (§ 12 Abs. 3 KWahIO).

Diese Personen werden gemaB § 12 Abs. 4 Buchstabe b KWahlO (i.V.m. § 10 Abs. 4 Satz 2
KWahlG) in der Zuzugsgemeinde bis zum Tag vor der Auslegung des Wahlerverzeichnisses (5.
September 2004) nur auf Antrag in das Wahlerverzeichnis eingetragen. In der Spalte fir die Ge-
meindewahl ist dort gleichfalls ein "N" anzubringen. Von der Aufnahme in das Wahlerverzeichnis
ist die Fortzugsgemeinde zu unterrichten, die die Betroffenen in ihrem Wahlerverzeichnis
streicht.

Bei Umzligen innerhalb einer Gemeinde besteht die Mdglichkeit, auf Antrag gemaBs § 12 Abs. 4
Buchstabe a KWahlO (i.V.m. § 10 Abs. 4 Satz 2 KWahIG) bis zum Tag vor der Auslegung in das
Wahlerverzeichnis der neuen Wohnung eingetragen zu werden.

Vom Tag der Auslegung (6. September 2004) an bis zum Wahltag gibt es aufgrund von Woh-
nungswechseln grundsatzlich keine Eintragung in das Wahlerverzeichnis der neuen Wohnung.
Eine Ausnahmeregelung enthalt allerdings § 12 Abs. 5 KWahlO fur die Falle, in denen Wahlbe-
rechtigte beim Wohnungswechsel innerhalb desselben Kreises wahrend der Auslegungsfrist auf
Einspruch in das Wahlerverzeichnis der Zuzugsgemeinde aufgenommen werden. Die betroffe-
nen Personen sind jedoch nur zur Kreiswahl berechtigt.

5.3

Nach § 10 Abs. 4 Satz 1 KWahlIG ist das Wahlerverzeichnis an den Werktagen vom 20. bis zum
16. Tag vor der Wahl - 6. bis 10. September 2004 - 6ffentlich auszulegen. An einem Tag ist das
Wahlerverzeichnis bis mindestens 18.00 Uhr auszulegen (§ 15 Abs. 1 KWahlO).

Wird das Wahlerverzeichnis im automatisierten Verfahren gefihrt, so kann die Einsichtnahme
durch ein Datensichtgerat erfolgen. Es ist indes sicherzustellen, dass Bemerkungen (§ 17 Abs. 3
KWahlO) im Klartext gelesen werden kdénnen. Durch die besondere Form des automatisiert ge-
flihrten Wahlerverzeichnisses sind keine zusatzlichen Zugriffs- und Auswertungsmaoglichkeiten
zulassig geworden, die Uber die Einsichtnahme in ein entsprechendes Papier-Wahlerverzeichnis
hinausgehen. Deshalb darf auf die Forderung der einsichtnehmenden Person - abgesehen von
der Uberpriifung der eigenen Eintragung - nicht gezielt der Name einer wahlberechtigten Person
aufgerufen werden. Wie beim Papier-Wahlerverzeichnis mussen entweder konkrete Vorinforma-
tionen vorhanden sein, oder es muss das Wahlerverzeichnis Seite flr Seite durchgeblattert wer-
den. Das Datensichtgerat darf ausschlieBlich von Angehdrigen der Gemeindeverwaltung bedient
werden (§ 15 Abs. 2 KWahlO).

5.4
Nach § 15 Abs. 4 KWahlO dirfen Ausziige aus dem Wahlerverzeichnis nicht durch Trager von
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Wahlvorschlagen angefertigt werden. Auch das friiher verschiedentlich gelibte Verfahren, dass
die Gemeinde Ausziige oder Abschriften erteilt hat, ist nicht zulassig. Die Regelungen gebieten
eine enge Auslegung der Vorschrift. Parteien und andere Trager von Wahlvorschlagen sind ggf.
auf die Auskunftsmoglichkeit der Meldebehorden nach § 35 Abs. 1 MG NRW hinzuweisen. Aus-
kiinfte aus dem Wahlerverzeichnis sind nur im engen Rahmen des § 81 Abs. 2 KWahlO zulassig.
Im Ubrigen sind die W&hlerverzeichnisse so aufzubewahren, dass sie gegen Einsichtnahme
durch Unbefugte geschiitzt sind (§ 81 Abs. 1 KWahlO).

5.5

Das Wahlerverzeichnis ist spatestens am Tage vor der Wahl - 25. September 2004 - abzuschlie-
Ben, jedoch nicht friiher als am dritten Tag vor der Wahl - 23. September 2004 -. Der Abschluss
ist, in kreisangehdrigen Gemeinden getrennt nach Gemeindewahlen und Kreiswahlen, nach dem
Muster der Anlage 4 KWahlO zu beurkunden.

Bei automatisierter Fihrung des Wahlerverzeichnisses ist vor der Beurkundung ein Ausdruck
herzustellen (§ 18 Abs. 1 Satz 3 KWahlO).

6
Wahlbenachrichtigung
(§§ 13, 74, 75d KWahlO)

6.1

Die Benachrichtigung der in das Wahlerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten spatestens
am Tage vor der Auslegung des Wahlerverzeichnisses, also am 5. September 2004, ist zwin-
gend vorgeschrieben. Die Wahlbenachrichtigung darf das Geburtsdatum des Wahlberechtigten
nicht enthalten. Diese aus datenschutzrechtlichen Erwagungen gerechtfertigte Handhabung
kann zu Schwierigkeiten flihren, wenn Namens- und Adressengleichheit besteht. Um Schwierig-
keiten, zumal im Wahllokal bei der Stimmabgabe, vorzubeugen, wird empfohlen, in solchen Fal-
len z.B. dem Namen jeweils den Zusatz "jun." oder "sen." beizufligen oder den zweiten Vorna-
men, sofern vorhanden, in die Adressierung der Wahlbenachrichtigung aufzunehmen.

6.2

Der Vordruck fur die Wahlbenachrichtigung nach Anlage 2 KWahlO ist ein Muster. Gestaltung,
Format und auch Formulierung im Einzelnen sind der Gemeinde Uberlassen. Allerdings muss der
nach § 13 Abs. 2 KWahlO vorgegebene Inhalt enthalten und fiir den Wahlberechtigten leicht er-
kennbar sein. Dazu gehdrt auch der Hinweis auf die am 10. Oktober 2004 mdgliche Stichwahl
des Birgermeisters/Landrats (§ 75d KWahlO). Fir Stimmbezirke, in denen die reprasentative
Wahlstatistik durchgeflihrt wird, sollen die Wahlbenachrichtigungen einen entsprechenden Hin-
weis enthalten (§ 13 Abs. 2 Nr. 8 KWahlO). Ggf. ist anzugeben, dass das Wahlrecht nicht fur alle
Wabhlen gilt.
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In jedem Falle ist auf der Ruckseite der Wahlbenachrichtigung ein Vordruck fiir die Beantragung
eines Wahlscheines abzudrucken.

6.3

Eine Wahlbenachrichtigung ist dem Wahlberechtigten auch dann zu Ubersenden oder auszuhan-
digen, wenn er nachtraglich von Amts wegen, auf Antrag oder auf Einspruch in das Wahlerver-
zeichnis eingetragen wird. Diese Wahlbenachrichtigung kann in Fallen von Zuzligen nach dem
Stichtag mit dem Hinweis verbunden werden, dass der Wahlberechtigte im Wahlerverzeichnis
der Fortzugsgemeinde gestrichen wird.

7
Erteilung von Wahlscheinen und Ausgabe von Briefwahlunterlagen
(§§ 9, 10 Abs. 3 KWahIG; §§ 19 bis 23, 70, 75 Abs. 4, § 75a KWahlO)

Anders als bei Bundestags- und Europawahlen kdnnen Wahlberechtigte, die in das Wahlerver-
zeichnis eingetragen sind, ohne Angabe und Glaubhaftmachung von Griinden einen Wahlschein
erhalten (§ 9 Abs. 2 Satz 1 KWahlIG).

Die Voraussetzungen fur die Erteilung von Wahlscheinen an nicht im Wahlerverzeichnis einge-
tragene Wahlberechtigte bestimmt § 9 Abs. 2 Satz 2 KWahlG. Diese Personen kdnnen sogenann-
te selbststandige Wahlscheine erhalten.

7.1

Wahlscheine kdnnen grundsatzlich bis zum 2. Tage vor der Wahl - 24. September 2004 -, 18.00
Uhr, beantragt werden. Weitergehende Ausnahmen hiervon gelten fir die Beantragung selbst-
standiger Wahlscheine und bei nachgewiesener plotzlicher Erkrankung (§ 19 Abs. 3 Satz 2 und 3
KWahlO): In diesen Fallen konnen Wahlscheine noch bis zum Wahltag - bis 15.00 Uhr - beantragt
werden; der Blrgermeister hat vor Ausstellung des Wahlscheins den zustéandigen Wahlvorsteher
Zu unterrichten, damit dieser den Abschluss des Wahlerverzeichnisses entsprechend § 38 Abs.
2 KWahlO berichtigen kann.

7.2

Ein Wahlschein kann schriftlich oder miindlich beantragt werden; die Schriftform gilt auch durch
Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Ubermittlung
in elektronischer Form als gewahrt (§ 19 Abs. 1 KWahlO). Eine fernmiindliche Antragstellung ist
unzuléssig (§ 19 Abs. 1 Satz 3 KWahlO).

Mit der Post Ubersandte, jedoch unzureichend oder nicht frankierte Wahlscheinantrage sollten
nicht zurlickgewiesen werden.
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In Ubereinstimmung mit den entsprechenden Regelungen in der BWO, EuUWO und der LWahlO ist
nunmehr in § 19 Abs. 1 Satz 4 KWahlO ausdriicklich zugelassen, dass sich ein behinderter Wahl-
berechtigter der Hilfe einer anderen Person bedienen kann; die Hilfeleistung hat sich auf die Er-

flllung der Wiinsche des Wahlberechtigten zu beschranken (§ 41 KWahlO).

7.3
Wer fiir einen anderen einen Wahlschein beantragt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist (§ 19 Abs. 2 KWahlO).

7.4

Wahlberechtigten, die ihre Briefwahlunterlagen persénlich bei der Gemeinde abholen, soll Gele-
genheit gegeben werden, gleich an Ort und Stelle zu wahlen. Dabei ist sicherzustellen, dass die
Stimmzettel unbeobachtet gekennzeichnet und in den Wahlumschlag gelegt werden kénnen (§

20 Abs. 6 KWahlO).

7.5

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass
ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden (§ 20 Abs. 9 KWahlO).

7.6

Besonders zu beachten sind die strengen Voraussetzungen, unter denen Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen an einen anderen als den Wahlberechtigten selbst ausgehandigt werden dirfen
(§ 20 Abs. 5 Satz 1 KWahlO). Danach dirfen die Unterlagen an einen anderen nur ausgehandigt
werden bei nachgewiesener plétzlicher Erkrankung, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen dem Wahlbe-
rechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die Post libersandt oder amtlich tGberbracht werden kon-
nen. Ausnahmen von dieser Regelung sind unzulassig.

Sollen laut Antrag die Briefwahlunterlagen an eine andere als die Wohnungsanschrift des Antrag-
stellers gesandt werden, so ist besonders sorgfaltig zu prifen, ob ggf. ein Missbrauch der Brief-
wahl vorliegt oder zu erwarten ist. Bestehen Zweifel, ob der Antragsteller sich tatsachlich unter
der angegebenen Anschrift aufhalt, oder wird die betreffende Anschrift auf mehreren Antragen
angegeben, so ist der Angelegenheit nachzugehen und der Sachverhalt aufzuklaren. Wird der
Wahlscheinantrag per E-Mail gestellt und sollen Wahlschein und Briefwahlunterlagen an eine an-
dere Anschrift als die Meldeanschrift versendet werden, empfiehlt es sich in jedem Fall, ein Be-
statigungsschreiben an die jeweilige Meldeanschrift zu versenden.
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7.7

Wahlschein und Briefwahlunterlagen sind mit Luftpost zu versenden, wenn sich aus dem Antrag
des Wahlberechtigten ergibt, dass er aus einem auBereuropaischen Land wahlen will, oder wenn
die Versendung durch Luftpost sonst geboten erscheint (§ 20 Abs. 5 Satz 3

KWahlO). Je naher der Wahltag riickt, desto eher empfiehlt es sich, die Briefwahlunterlagen
durch Eilbrief oder Kurier zuzustellen, damit der Wahlberechtigte sie rechtzeitig erhalt.

7.8

In dem nach § 20 Abs. 7 KWahlO von der Gemeinde zu filhrenden Wahlscheinverzeichnis sind
die Falle des § 9 Abs. 2 Satz 1 und 2 KWahIG getrennt zu halten. Auf dem Wahlschein wird die
Nummer eingetragen, unter der er im Wahlscheinverzeichnis vermerkt ist. AuBerdem ist entwe-
der die Nummer, unter der der Wahlberechtigte im Wahlerverzeichnis gefiihrt wird, einzutragen
oder der vorgesehene Stimmbezirk. Ein besonderer Nachweis ist zusatzlich zu fihren, wenn
nach Abschluss der Wahlerverzeichnisse noch Wahlscheine erteilt werden (§ 20 Abs. 7 Satz 5
KWahlO).

7.9
Nach § 20 Abs. 8 KWahlG ist Uber die flr ungliltig erklarten Wahlscheine ein eigenes Verzeichnis
zu fuhren.

7.10
Die besonderen Vorschriften Gber die Erteilung von Wahlscheinen an bestimmte Personengrup-
pen geman § 21 WahlO sind zu beachten.

8
Aufstellung der Bewerber
(§ 17, § 46a Abs. 5, § 46b KWahlG)

8.1

Fur die Aufstellung der Bewerber, sowohl fir das Amt des Blrgermeisters und des Landrats als
auch fur ein Mandat in der Vertretung und der Bezirksvertretung, gelten fur Parteien und Wahler-
gruppen die gleichen Vorschriften:

Die Bewerber mussen jeweils von einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet
gewahlt worden sein. Lediglich fir die Stadtbezirksvertretungen ist auch eine solche Versamm-
lung im Stadtbezirk zugelassen (§ 46a Abs. 5 Satz 3 KWahlG).
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Die Vertreter fiur die Vertreterversammlung und ebenso die Bewerber sind innerhalb der letzten
15 Monate vor Ablauf der Wahlperiode zu wahlen (§ 17 Abs. 4 KWahlG); sie durfen danach nicht
vor dem 1. Juli 2003 gewahlt sein.

§ 17 Abs. 4 KWahlG stellt klar, dass die Bewerber fiir die Wahlbezirke friihestens nach der 6f-
fentlichen Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke (§ 6 KWahlG) gewahlt
werden durfen.

8.2

Fiar Wahlbezirksbewerber und gleichermaBen fir Listenbewerber kann in der Reserveliste ein Er-
satzbewerber nominiert werden (§ 16 Abs. 2 KWahIG). Als Ersatzbewerber kann nur benannt
werden, wer selbst Listenbewerber ist. Wie aus der Formulierung des § 16 Abs. 2 KWahlIG "Er-
satzbewerber fir einen im Wahlbezirk oder fir einen auf der Reserveliste aufgestellten Bewer-
ber" zu schlieBen ist, kann ein Bewerber stets nur fir einen anderen Bewerber, mithin nicht fir
mehrere andere Bewerber, Ersatzbewerber sein. Wenn jedoch dieser andere Bewerber zugleich
Wahlbezirks- und Reservelistenbewerber ist, kann ihm derselbe Ersatzbewerber zugeordnet
werden.

Andererseits kann flr die Wahlbezirks- und Reservelistenkandidatur eines Bewerbers je eine an-
dere Person als Ersatzbewerber vorgesehen werden. Scheidet in einem solchen Fall ein gewahl-
ter Vertreter aus, so ist sorgfaltig zu prufen, ob der Ausgeschiedene als Wahlbezirksbewerber
oder von der Reserveliste gewahlt worden ist. Die Nachfolge tritt der fiir die jeweilige Kandidatur
benannte Ersatzbewerber an.

8.3

Ist eine Nachwahl erforderlich, weil ein zugelassener Wahlbezirksbewerber vor dem Wahltag
gestorben ist, so genigen flir den Ersatzvorschlag die Unterschriften der Vertrauensperson und
der stellvertretenden Vertrauensperson. Das Aufstellungsverfahren nach § 17 KWahlG braucht
nicht durchgefiihrt zu werden; ebenfalls bedarf es keiner Unterstitzungsunterschriften (§ 64
Abs. 2 KWahlO). Damit soll ermdéglicht werden, die Nachwahl noch am Tage der Hauptwahl
durchzuflhren.

9
Wahlvorschlage von Parteien und Wahlergruppen
(§§ 15, 16, 46a, 46d KWahlG; §§ 24 bis 31, 71 und 72, 75b KWahlO)

9.1
Die Wahlvorschlage missen bis zum 48. Tag vor der Wahl - das ist der 9. August 2004 -, 18.00
Uhr, beim Wahlleiter eingereicht werden.
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Parteien und Wahlergruppen haben bei der Einreichung ihrer Wahlvorschlage grundsatzlich (§ 15
Abs. 2 Satz 2 und 3, § 16 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 KWahIG)

nachzuweisen, dass sie einen nach demokratischen Grundsatzen gewahlten Vorstand, eine
schriftliche Satzung und ein Programm haben, und

eine bestimmte Anzahl von Unterstiitzungsunterschriften beizubringen.

Dies gilt auch fur Parteien und Wahlergruppen, die sich mit einem Wahlvorschlag an der Wahl
des Birgermeisters oder des Landrats und an Bezirksvertretungswahlen beteiligen (§ 46a Abs. 1
und Abs. 5 Satz 2, § 46b, § 46d Abs. 1 Satz 3 KWahlG).

9.2
Von diesen Grunderfordernissen gelten jedoch folgende Ausnahmen:

9.21
Weder die Nachweise noch Unterstlitzungsunterschriften brauchen beizubringen:

Bei Biirgermeister- und Gemeinderats- sowie Landrats- und Kreistagswahlen Parteien und
Wahlergruppen, die in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung (19. August 2003) laufenden
Wahlperiode ununterbrochen in der zu wahlenden Vertretung, in der Vertretung des zustandigen
Kreises, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag vertreten
sind (§ 15 Abs. 2 Satz 2, § 16 Abs. 1Satz 2, § 46d Abs. 1 Satz 3 KWahIG);

bei Bezirksvertretungswahlen Parteien und Wahlergruppen, die in der im Zeitpunkt der Wahl-
ausschreibung laufenden Wahlperiode ununterbrochen in der zu wahlenden Bezirksvertretung,
im Rat der kreisfreien Stadt, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Land im
Bundestag vertreten sind (§ 46a Abs. 1und Abs. 5 Satz 2 KWahlIG).

Ob die Parteien oder Wahlergruppen in der gegenwartigen Wahlperiode ununterbrochen im Rat,
im Kreistag oder in der Bezirksvertretung vertreten sind, hat der Wabhlleiter festzustellen.

Die in der laufenden Wahlperiode des Landtags Nordrhein-Westfalen und des Deutschen Bun-
destages vertretenen Parteien sind unter Nummer 2 meiner Bekanntmachung v. 29.8.2003 (MBI.
NRW. S. 1105) aufgefiihrt.

9.2.2

Von den in Nr. 9.1 angegebenen Nachweisen (demokratisch gewahlter Vorstand, schriftliche
Satzung und Programm), nicht jedoch von der Beibringung der Unterstitzungsunterschriften,
sind befreit:

Bei Biirgermeister- und Gemeinderats-, Landrats- und Kreistags- sowie Bezirksvertretungs-
wahlen Parteien, die zwar nicht wie unter 9.2.1 angegeben vertreten sind, aber ihre Unterlagen
geman § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlaus-
schreibung dem Bundeswahlleiter ordnungsgeman eingereicht haben. Welche Parteien dies
sind, habe ich gemaB § 25 KWahlO unter Nummer 3 meiner Bekanntmachung vom 29.8.2003 (
MBI. NRW. S. 1105) mitgeteilt. Diese Bekanntmachung erfasst jedoch nur Parteien, die auf Lan-
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desebene organisiert sind. Nicht auf Landesebene organisierte Parteien haben den Nachweis
gegenuber dem Wahlleiter selbst zu erbringen;

zusatzlich bei Bezirksvertretungswahlen Parteien und Wahlergruppen, die in der im Zeitpunkt
der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode ununterbrochen in einer anderen Bezirksvertre-
tung der kreisfreien Stadt vertreten waren (§ 72 Abs. 5 Satz 1 KWahIO).

Fur die Nachweise zu Nr. 9.1 Ziff. 1 (demokratisch gewahlter Vorstand, schriftliche Satzung und
Programm) sind Erleichterungen fir diejenigen Parteien und Wahlergruppen vorgesehen, die
mehrere Wahlvorschlage in derselben Gemeinde oder in demselben Kreis oder verschiedenen
Gemeinden und Kreisen einreichen. Wegen der Einzelheiten hierzu verweise ich auf Nummer 4
meiner Bekanntmachung vom 29.8.2003 (MBI. NRW. S. 1105).

9.2.3

Grundsatzlich befreit von der Beibringung von Unterstiitzungsunterschriften ist der Wahlvor-
schlag, in dem der bisherige hauptamtliche Burgermeister oder Landrat vorgeschlagen wird (§
46d Abs. 1 Satz 3 KWahlG).

10

Unterstiitzungsunterschriften und Wahlrechtsbescheinigung

(§ 15 Abs. 2 Satz 3, § 16 Abs. 1 Satz 3, § 46d Abs. 1 KWahIG; § 26 Abs. 3, § 31 Abs. 3, § 75b Abs.
3,§ 78 Abs. 1, § 81 KWahlO)

10.1

Die Unterstitzungsunterschriften sind einzeln auf Formblattern zu leisten (Anlagen 14a, 14b und
14c KWahlO). Die Formblatter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei geliefert, der
zuvor die notwendigen Angaben im Kopf der Formblatter einzutragen hat (§ 26 Abs. 3 Nr. 1, § 31
Abs. 3 KWahlO). Die Bescheinigung des Wahlrechts des Unterzeichners kann unmittelbar auf
dem Formblatt der Unterstitzungsunterschrift oder auf einem besonderen Formblatt nach dem
Muster der Anlage 15 KWahlO erteilt werden.

10.2

Es darf nicht festgehalten werden, flr welchen Wahlvorschlag die erteilte Wahlrechtsbescheini-
gung bestimmt ist (§ 26 Abs. 3 Nr. 3 KWahlQ). Dieses Verbot umfasst auch die Anfertigung von
Fotokopien der Formblatter fir Unterstitzungsunterschriften.

10.3
Sind fir Reservelisten und Listenwahlvorschlage Unterstitzungsunterschriften notwendig (§ 16
Abs. 1Satz 3, § 46a Abs. 5 Satz 2 KWahlG), so richtet sich die erforderliche Anzahl nach der Zahl
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der Wahlberechtigten, die zum letzten Halbjahresstichtag, der 15 Monate vor Ablauf der Wahlzeit
lag (30. Juni 2003), nach dem Melderegister zu ermitteln ist (§ 78 Abs. 2 Satz 1 KWahlO).

10.4

Bei Wahlvorschlagen fir das Amt des Blirgermeisters oder des Landrats richtet sich die Zahl der
Unterstutzungsunterschriften gem. § 46d Abs. 1 Satz 3 KWahlIG nach der derzeitigen Mitglieder-
zahl der Vertretung. Anderungen in der Mitgliederzanhl fiir die ndchste Wahlperiode bleiben un-
berlicksichtigt.

n
Bekanntmachung der Wahlvorschlage
(§ 19 KWahlG; § 30, § 31 Abs. 4, § 72 Abs. 7, § 75b Abs. 6 KWahlO)

Bei der Bekanntmachung der Wahlvorschlage ist darauf zu achten, dass nach § 31 Abs. 4
KWahlO in der Verdffentlichung der Reserveliste auch die Angaben Uber die Ersatzbewerberbe-
stimmung enthalten sein miissen. Gleiches gilt bei der Bekanntmachung der Listenwahlvorschla-
ge fur die Bezirksvertretungswahlen (§ 72 Abs. 7 KWahlO).

Zu beachten ist, dass statt des Tages der Geburt jeweils das Geburtsjahr der Bewerber anzuge-
ben ist.

Weist ein Bewerber bis zum Ablauf der Einreichungsfrist gegeniiber dem Wahlleiter nach, dass
fur ihn im Melderegister ein Sperrvermerk gemas § 34 Abs. 6 des Meldegesetzes fir das Land
Nordrhein-Westfalen eingetragen ist, ist anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreich-
barkeitsanschrift zu verwenden; die Angabe des Postfachs genlgt nicht (§§ 30 Satz 2, 31 Abs. 4
Satz 2, 72 Abs. 7 Satz 2, 75b Abs. 6 Satz 2 KWahlO). Diese Neuregelung folgt den entsprechen-
den Vorschriften des Bundeswahlrechts.

12
Stimmzettel

12.1

Die Reihenfolge auf den Stimmzetteln richtet sich jeweils hach den bei den vergangenen Wahlen
erreichten Stimmenzahlen; sonstige Wahlvorschlage schlieBen sich ohne Riicksicht darauf, ob
es sich um Wahlvorschlage von Parteien oder Einzelbewerbern handelt, in der Reihenfolge des
Eingangs - bei gleichzeitigem Eingang in alphabetischer Reihenfolge —an (§ 23 Abs. 1 Satz 3
KWahlG). Als Eingang des Wahlvorschlags ist der Eingang des vom Wahlleiter nach § 18 Abs. 1
KWahlG zu prifenden Wahlvorschlags zu werten, der hoch nicht mangelfrei zu sein braucht, al-
so noch nicht allen fir eine Zulassung zu erfiillenden Anforderungen genligen muss. Zu beach-
ten ist allerdings § 32 Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz KWahlO, wonach bei mehreren Wahlvorschlagen
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einer Partei oder Wahlergruppe der Eingang des letzten Wahlvorschlags fir die Vertretung maB-
gebend ist.

12.2

Die Reihenfolge auf dem Stimmzettel fiir die Blrgermeister- oder die Landratswahl richtet sich
gemaB § 75¢ KWahlO nach der Nummernfolge fur die Vertretung. Reichen bei der Vertretung be-
ricksichtigte Wahlvorschlagstrager keinen Wahlvorschlag fur die Burgermeister- oder die Land-
ratswahl ein, entfallt — wie bei Wahlvorschlagen fur die Vertretung in Wahlbezirken, in denen eine
Partei oder Wahlergruppe nicht mit einem Wahlvorschlag vertreten ist - auf dem Stimmzettel die
entsprechende Nummer, ohne dass ein Leerraum bleibt (vgl. § 32 Abs. 2 Satz 3 KWahlO).

12.3

Fir jede der verbundenen Wahlen sind andersfarbige Stimmzettel zu verwenden. Der Kreiswahl-
leiter hat den Wahlleitern der Gemeinden die Farben der Stimmzettel flir die Kreiswahlen recht-
zeitig mitzuteilen (§ 32 Abs. 3, § 75 Abs. 5, § 75a KWahlO). Eine Unterscheidung durch verschie-
denfarbigen Druck genligt nicht.

Neu ist auch die Regelung, dass Muster der Stimmzettel unverzuglich nach ihrer Fertigstellung
den Blindenvereinen, die ihre Bereitschaft zur Herstellung von Stimmzettelschablonen erklart ha-
ben, zur Verfligung zu stellen sind (§ 32 Abs. 6 KWahlO). Die Herstellung und ggf. Ausgabe von
Stimmzettelschablonen ist nicht Aufgabe der Wahlorgane, sondern ggf. der Blindenvereine.

13
Bezirksvertretungswahlen
(§ 46a KWahlG; §§ 70 bis 75 KWahlO)

Die Wahl zu den Bezirksvertretungen in den kreisfreien Stadten wird grundsatzlich nach densel-
ben Vorschriften durchgefihrt wie die Ratswahl. Es gelten jedoch einige Besonderheiten.

13.1

Der Stadtbezirk verfligt Uber keine eigenen Wahlorgane. Die flr die Wahl des Rates zustandigen
Wahlorgane (Wahlausschuss, Wahlleiter, Wahlvorstand) fliihren auch die Wahlen der Bezirksver-
tretungen durch (§ 46a Abs. 2 KWahlG). Aus der Einbindung der Stadtbezirke in die kreisfreie
Stadt folgt ferner, dass der Rat, soweit ihm Aufgaben bei der Ratswahl unmittelbar obliegen (z. B.
Entscheidung Uber Einspriche sowie Uber die Gultigkeit der Wahl - § 40 Abs. 1 KWahIG -, Be-
schluss Uber die Nichtteilnahme an der Arbeit der Vertretung - § 40 Abs. 4 KWahlG -, Entschei-
dung Uber den Sitzverlust - § 44 KWahIG -), diese Aufgaben auch hinsichtlich der Bezirksvertre-
tungen wahrnimmt. Gleiches gilt fir den gemaB § 40 Abs. 1 Satz 1 KWahlG von der neugewahlten
Vertretung zu bestellenden Wahlprifungsausschuss. DemgemaB hat der Wahlleiter die bei ihm
eingegangenen Einspriche sowie die sonstigen Unterlagen Uber die amtliche Vorpriufung des
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Wahlergebnisses, auch soweit sie die Bezirksvertretungswahlen betreffen, dem Wahlprifungs-
ausschuss vorzulegen, der diese Unterlagen zu priifen und dem Rat Uber das Ergebnis dieser
Prifung zu berichten und einen Vorschlag tiber den von ihm zu treffenden Beschluss auch hin-
sichtlich der Bezirksvertretungswahlen zu machen hat.

Die entsprechende Anwendung der Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes auf die Bezirks-
vertretungswahlen hat ferner zur Folge, dass der Landeswahlausschuss gegenuliber den Wahl-
ausschiissen der kreisfreien Stadte Uber Beschwerden gegen die Zulassung oder Nichtzulas-
sung von Listenwahlvorschlagen zu entscheiden hat (§ 46a Abs. 1i.V.m. § 18 Abs. 4 KWahlG).

13.2
Die Bezirksvertretungswahl ist eine reine Verhdltniswahl nach starren Listen, bei der der Wahler
eine Stimme hat (§ 46a Abs. 3 KWahlG).

Wahlberechtigt fir die Wahl der Bezirksvertretung eines Stadtbezirks ist, wer in diesem Stadtbe-
zirk fur die Wahl des Rates wahlberechtigt ist (§ 46a Abs. 4 Satz 1 KWahlG).

Die Wahlberechtigung fir beide Wahlen kann — anders als bei verbundenen Gemeinde- und
Kreiswahlen - nicht auseinanderfallen. Wer fur die Ratswahl wahlberechtigt ist, ist in dem jeweili-
gen Stadtbezirk stets auch fir die Bezirksvertretungswahl wahlberechtigt (§ 46a Abs. 4 Satz 1
KWahlG). Flr beide Wahlen wird deshalb ein und dasselbe Wahlerverzeichnis benutzt. Auch der
Abschluss des Wahlerverzeichnisses ist fur beide Wahlen gemeinsam zu beurkunden (§ 75 Abs.
2 KWahlO).

13.3

Wahlbar fir die Bezirksvertretung sind alle fiir die Bezirksvertretung eines Stadtbezirks Wahlbe-
rechtigten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Ferner ist zur Bezirksvertretung wahlbar, wer
in einem Gemeindewahlbezirk des Stadtbezirks als Bewerber fir die Wahl des Rates aufgestellt
ist (§ 46a Abs. 4 Satz 2 KWahIG).

13.4

Wahlvorschlagsberechtigt sind Parteien und Wahlergruppen (§ 46a Abs. 5 KWahIG). Die Aufstel-
lung der Bewerber kann in einer Mitglieder-, Vertreter- oder Wahlberechtigtenversammlung im
Gebiet entweder der kreisfreien Stadt oder des Stadtbezirks geschehen. Der Listenwahlvor-
schlag muB hingegen in jedem Fall von der fiir das Gebiet der kreisfreien Stadt zustandigen Lei-
tung der Partei oder Wahlergruppe unterzeichnet sein.

14
Sitzverteilung
(§ 31 Satz 3, §§ 32, 33, 46a Abs. 6 KWahlG)
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Fir die Sitzverteilung gilt — wie schon bei der Kommunalwahl 1999 - das Verfahren der mathe-
matischen Proportion. Die friiher geltende Sperrklausel, nach der von der Sitzverteilung aus den
Reservelisten diejenigen Parteien und Wahlergruppen ausgeschlossen waren, die nicht mindes-
tens 5 % der im Wahlgebiet abgegebenen gliltigen Stimmen errungen hatten, ist bereits vor der
Kommunalwahl 1999 abgeschafft worden. Die am Verhaltnisausgleich teilnehmenden Parteien
und Wahlergruppen erhalten von den zu verteilenden Sitzen (erste Ausgangszahl) so viele, "wie
ihnen im Verhaltnis der auf sie entfallenen Stimmenzahlen zustehen". Haben Parteien und Wah-
lergruppen in den Wahlbezirken mehr Sitze errungen, als ihnen hiernach zustehen, wird die Sitz-
zahl aufgestockt. Die einzelnen Schritte der Berechnung sind den Anlagen 26a, 26b sowie 27
KWahlO zu entnehmen.

Berechnungsbeispiele sind meinem Erlass vom 14.7.1999 - | A 4/20-12.99.10 (nicht verd&ffent-
licht) aus Anlass der Kommunalwahl 1999 beigefligt gewesen.

Auch bei der Sitzverteilung nach der mathematischen Proportion kann sich die Notwendigkeit
des Losentscheides ergeben, so bei gleicher Stimmenzahl im Wahlbezirk (§ 32 Satz 3 KWahlIG)
und bei gleichen Zahlenbruchteilen (§ 33 Abs. 2 Satz 4 KWahIG). Das Los ist in jedem Fall durch
den Wahlleiter in der 6ffentlichen Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des Wahler-
gebnisses zu ziehen (§ 61 Abs. 3 Satz 2 KWahlO).

15
Verwendung von Stimmenzahlgeraten (Wahlgeraten)
(§ 25 Abs. 5 KWahlG; § 84 KWahlO)

GemaR § 1 der Kommunalwahlgerateordnung sind nach dem derzeitigen Stand folgende Stim-
menzahlgerate allgemein fir Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen amtlich zugelassen:

Typ "08.0900 Schematus"; Herstellerfirma: Miller und Lorenz GmbH, Stimmenzahlgerate und
Apparatebau, Heinaer Weg 26, 35444 Biebertal (s. meine Bek. v. 2.7.2003 - SMBI. NRW. 111),

Typ "System Darmstadt"; Herstellerfirma: Johann GroB, Feinmechanik, DiirerstraBe 14, 64319
Pfungstadt (s. meine Bek. v. 2.7.2003 — SMBI. NRW. 111 -).

NEDAP-Wahlgerat Typ ESD-1 Version 01.02 mit Steuerungsprogramm Version 02.07 fur verbun-
dene Kommunalwahlen und weitere Wahlen mit genau einer Stimme (wie Landtagswabhl, Stich-
wahl, Auslanderbeiratswahl); Herstellerfirma: N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek ,Nedap"
(NEDAP Specials), NL-7140 AC Groenlo (s. meine Bek. v. 2.7.2003 - SMBI. NRW. 111 -).

Fur den Einsatz dieser Gerate erteile ich hiermit fir die Kommunalwahlen 2004 allgemein die
Verwendungsgenehmigung gemaB § 4 der KWahIGO. Diese Genehmigung erteile ich unter den
Voraussetzungen, dass

im Wahlbezirk nicht mehr als neun Wahlvorschlage zur Wahl stehen (gilt nur fur Typ ,08.0900
Schematus” und Typ ,System Darmstadt”),
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die Funktionsfahigkeit der Gerate nach der Bedienungsanleitung und Wartungsvorschrift der
Herstellerfirma gepriift worden ist und sich keine Beanstandungen ergeben haben,

bei verbundenen Wahlen Zahlgerate im jeweiligen Stimmbezirk fur alle Wahlen eingesetzt wer-
den.

Ich bitte die Gemeinden, die Stimmenzahlgerate einzusetzen beabsichtigen, um baldigen Bericht
unter Angabe der Zahlen der Stimmbezirke und der einzusetzenden Gerate.

Bei weiteren Genehmigungen erfolgt gesonderte Mitteilung.

16
Vordrucke
(§ 79 KWahlO)

Die Vordruckmuster sind aktualisiert worden.

Bei der Beschaffung von Vordrucken bitte ich darauf zu achten, dass die Anderungen beriick-
sichtigt sind.

17
Wahlzeit
(§ 14 Abs. 2 KWahlG; § 44 KWahlO)

Die Wahlzeit dauert einheitlich von 8.00 bis 18.00 Uhr. Punktlich ab 8.00 Uhr muss die Stimmab-
gabe moglich sein. Um 18.00 Uhr hat der Wahlvorsteher das Ende der Wahlzeit bekannt zu ge-
ben. Es dirfen von diesem Zeitpunkt an nur noch die Wahler zur Stimmabgabe zugelassen wer-
den, die sich im Wahlraum befinden. Deshalb ist der Zutritt zum Wahlraum so lange zu sperren,
bis die anwesenden Wahler ihre Stimme abgegeben haben. Danach ist vom Wahlleiter die Wahl-
handlung fur geschlossen zu erklaren.

Das Gebot der Offentlichkeit der Wahl (§ 39 KWahlO) ist durchgehend zu beachten.

18
Wahlbekanntmachung
(§§ 33, 75 Abs. 6, § 75a KWahlO)

In den kreisangehorigen Gemeinden ist gemaB § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1in der Wahlbekanntma-
chung darauf hinzuweisen, dass Gemeinde- und Kreiswahlen gemeinsam stattfinden. Zweckma-
Bigerweise werden alle durchzufiihrenden Wahlen einzeln bezeichnet.
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19
Wahlraum
(§§ 344, 35 KWahlO)

Bei der Auswahl der Gebaude, in denen Wahllokale eingerichtet werden sollen, ist auf strikte
Neutralitdt zu achten. Die Wahllokale sind vorrangig in gemeindeeigenen Gebauden einzurichten.
Auf Gastwirtschaften sollte nur zurlickgegriffen werden, wenn 6ffentliche Gebaude nicht zur
Verfligung stehen oder ungeeignet sind.

Die fur die Wahl in Anspruch genommenen Rdume mussen in einem verkehrssicheren Zustand
sein. Darliber hinaus bestimmt der neu eingefligte § 34a KWahlO nunmehr ausdricklich, dass
die Wahlraume nach den ortlichen Verhaltnissen barrierefrei i.S. von § 4 Behindertengleichstel-
lungsgesetz NRW ausgewahlt und eingerichtet werden sollen, so dass allen Wahlerinnen und
Wabhlern, insbesondere Menschen mit Behinderung und anderen Menschen mit Mobilitatsbe-
schrankungen, die Teilnahme an der Wahl mdglichst erleichtert wird. Welche Wahlrdume barrie-
refrei sind, hat die Gemeindeverwaltung frihzeitig und in geeigneter Weise mitzuteilen. Der
Wahlraum ist gut auszuschildern, damit er von den Wahlerinnen und Wahlern ohne Schwierigkei-
ten ausfindig gemacht werden kann.

Besonderer Wert ist darauf zu legen, dass die Wahlbekanntmachung einschlieBlich der Stimm-
zettel als Muster gemaB § 33 Abs. 2 KWahlO gut sichtbar und so angebracht wird, dass die Wah-
ler sich vor der Wahlhandlung informieren kénnen.

Unverzichtbar ist ferner, dass die Wahlurne so gestellt wird, dass sie standig unter der unmittel-
baren Kontrolle eines Mitglieds des Wahlvorstandes gehalten werden kann.

20
Unzulassige Wahlpropaganda
(§ 24 Abs. 3 KWahlG)

Nach § 24 Abs. 3 KWahlG ist in und an dem Gebaude, in dem sich der Wahlraum befindet, jede
Beeinflussung der Wahler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild verboten. Danach sind neben jeder
Agitation oder Diskussion im Besonderen die Verteilung von Flugblattern, das Anbringen von
Wahlplakaten und das sichtbare Mitfihren von Werbematerial unzulassig. Zwar gibt es keine ge-
nerelle "Bannmeile" um das Wahllokal. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass jeder Wahlbe-
rechtigte ungehindert zum Wahlraum gelangen kann. Bei der Erteilung von Sondernutzungser-
laubnissen ist ggf. durch Auflagen sicherzustellen, dass stets ein ungehinderter Zugang zum
Wahlraum gewahrleistet ist.

In erster Linie hat der Wahlvorstand darauf zu achten, dass die Verbote eingehalten werden. Das
gilt insbesondere bei am Wahlgebaude oder unmittelbar vor dessen Zugang geklebte oder auf-
gestellte Wahlplakate. Kann der Wahlvorstand von sich aus eine Stérung nicht beseitigen, so
wird er die drtliche Ordnungsbehdrde bzw. die Polizei heranziehen.

Auf § 10 Abs. 3 des Landesimmissionsschutzgesetzes (LImschG), wonach Lautsprecherwerbung
am Wahltag nicht mehr zugelassen ist, und im Zusammenhang damit auf den Gem. RdErl. d. Mi-
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nisteriums fur Verkehr, Energie und Landesplanung u. d. Innenministeriums v. 8.8.2003 (MBI.
NRW. 2003 S. 1010) Uber Lautsprecher- und Plakatwerbung von Parteien und Wahlergruppen
aus Anlass von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden weise ich hin.

Wihrend Mitglieder des Wahlvorstandes bei ihrer Tatigkeit kein auf eine politische Uberzeugung
hinweisendes Zeichen sichtbar tragen dirfen (§ 7 Abs. 6 Satz 3 KWahlO), wird man anderen Per-
sonen, im Besonderen den Wahlern, das Tragen von Parteiabzeichen und ahnlichen Sympathie-
kennzeichen im Wahlgebaude praktisch schwer untersagen kénnen. Hier wird der Wahlvorstand
im Einzelfall zu entscheiden haben, ob und inwieweit eine Wahlerbeeinflussung vorliegt, und
ggf., vor allem auf Beschwerden hin, geeignete MaBnahmen zu ihrer Verhinderung ergreifen. Ei-
ne Verweisung aus dem Wahlraum kommt allerdings nur in schwerwiegenden Fallen in Betracht;
sie darf nicht dazu fuhren, dass dem Wahlberechtigten die Auslibung des Wahlrechts unmadglich
gemacht wird.

21
Aufenthalt von Parteibeauftragten im Wahiraum

Aus dem Grundsatz der Offentlichkeit der Wahl folgt, dass auch Beauftragte der Parteien und
Wahlergruppen sich im Wahlraum aufhalten dirfen, um die Wahl zu beobachten.

Die Mitwirkung von Mitgliedern des Wahlvorstandes bei der Fihrung sog. "Schlepplisten" ist un-
zulassig (vgl. auch § 40 Abs. 2 Satz 3 KWahlO). Unzulassig ware es auch, wenn nicht dem Wahl-
vorstand angehorende Parteibeauftragte im Wahlvorstand mitwirken wiirden. Angebote von Par-
teibeauftragten, etwa an der Stimmenauszahlung zwecks rascherer Ergebnisfeststellung sich
beteiligen zu wollen, sind stets zurtickzuweisen. Die Vorschrift des § 7 Abs. 9 Satz 2 KWahlO,
ggf. fehlende Beisitzer ersetzen zu kdnnen, wird dadurch allerdings nicht berihrt.

22
Briefwahl
(§ 2 Abs. 1, § 10 Abs. 3, §§ 26, 27 KWahlG; §§ 8, 56 bis 60 KWahlO)

221
Die Stimmabgabe mittels Briefwahl ist bei allen Wahlen weitgehend einheitlich geregelt.

Die vom Blirgermeister gemaB § 57 KWahlO zu sammelnden Wahlbriefe werden getrennt nach
Wahlbezirken geordnet. Eine Vorsortierung nach Wahlscheinnummern ist entbehrlich. Die Brief-
wahlvorstande erhalten namlich kein Wahlscheinverzeichnis, so dass die Wahlbriefe nicht an-
hand eines Wahlscheinverzeichnisses zu kontrollieren sind. Den Briefwahlvorstanden sind das
Verzeichnis Uber die fur ungultig erklarten Wahlscheine sowie die Nachtrage dazu oder die Mit-
teilung, dass keine Wahlscheine fiir ungiiltig erklart worden sind, zu Ubergeben (§ 57 Abs. 2 Satz
2 KWahlO).
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Die Zurickweisungsgrinde fur Wahlbriefe sind in § 27 Abs. 2 Satz 1 KWahlIG abschlieBend gere-
gelt. Sonstige formelle Mangel kénnen danach grundsatzlich nicht zur Zurlickweisung fuhren.
Die Vorschrift des § 27 Abs. 2 Satz 2 KWahIG wird gelegentlich tibersehen: Die Einsender zu-
rickgewiesener Wahlbriefe werden nicht als Wahler gezahlt; ihre Stimmen gelten als nicht abge-
geben (nicht etwa als ungiiltig).

Die Stimme eines Wabhlers, der an der Briefwahl teiilgenommen hat, wird nach § 27 Abs. 4
KWahlG nicht dadurch ungiiltig, dass er vor dem oder am Wahltag stirbt oder sein Wahlrecht
(auch durch Wegzug aus dem Wahlgebiet) verliert. Im Wahlscheinnachweis ist ein entsprechen-
der Vermerk anzubringen (§ 20 Abs. 8 Satz 4 KWahlO).

Ist ein Wahlschein im Verzeichnis der fiir ungiiltig erklarten Wahlscheine, evtl. in einem Nach-
trag, aufgefuhrt oder werden sonst Bedenken gegen den Wahlbrief erhoben, so beschlieBt der
Briefwahlvorstand liber die Zulassung oder Zuriickweisung.

23
Stimmabgabe
(§ 25 KWahlG; §§ 40, 41, 43 KWahlO)

Der Ablauf der Wahlhandlung ist in § 40 Abs. 1 bis 3 KWahlO geregelt. Die Griinde fir die Zu-
rickweisung eines Wahlers sind in § 40 Abs. 5 KWahlO aufgeflhrt.

Hilfsperson, deren sich ein behinderter Wahler im Wahlraum bedient, kann auch ein von diesem
Wahler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstandes sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfiillung
der Wiinsche des Wahlers zu beschranken. Auf die Pflicht der Hilfsperson zur Geheimhaltung
wird besonders hingewiesen (§ 41 KWahlO). Blinde oder Sehbehinderte konnen sich zur Kenn-
zeichnung des Stimmzettels auch einer Stimmzettelschablone bedienen (§ 41 Abs. 1 Satz 3
KWahlO).

24
Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse
(§§ 49 ff. KWahlO)

241

Unter den Vorschriften, mit denen sich die Mitglieder der Wahlvorstande vertraut machen mis-
sen, sind die Bestimmungen Uber die Feststellung des Wahlergebnisses besonders wichtig. Die
Gemeinden werden gebeten, gerade hier fir eine eingehende Unterweisung zu sorgen. Dabei ist
den Mitgliedern der Wahlvorstande, wie bei den bisherigen Wahlen, deutlich zu machen, dass

Sicherheit und Genauigkeit
unbedingten Vorrang vor Schnelligkeit
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haben. Zwar ist die Offentlichkeit versténdlicherweise an einer schnellen Ermittlung des Wahler-
gebnisses interessiert, doch darf es bei der Ermittlung auf keinen Fall zu einem "Wettlauf" zwi-
schen den Wahlvorstanden kommen. Die Zuverlassigkeit der Feststellungen rangiert an erster
Stelle.

GemaB § 49 Abs. 3 KWahlO und § 75d i.V.m. § 49 Abs. 1ist in kreisangehdrigen Gemeinden zu-
nachst das Ergebnis der Landratswahl, anschlieBend das der Kreistagswahl, danach das Ergeb-
nis der Blrgermeisterwahl und das der Gemeinderatswahl zu ermitteln und festzustellen. In
kreisfreien Stadten lautet die Reihenfolge gem. § 49 Abs. 1i.V.m. § 75 Abs. 8 Satz 2 und § 75d
KWahlO: Oberbirgermeisterwahl, Ratswahl und Bezirksvertretungswahl.

24.2

Der Ablauf des Zahlgeschafts ist in der KWahlO (§§ 49 bis 51) genau vorgezeichnet. Eine sorg-
faltige Beachtung dieser Vorschriften ist unverzichtbar, um eine unter gegenseitiger Kontrolle er-
folgende, verlassliche Ergebnistbermittlung zu gewahrleisten.

Hingewiesen wird auf eine Anderung des § 59 Abs. 1 KWahlO bei der Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses: Fur den Vergleich der aus der Briefwahlurne entnommenen und ungedffnet gezahlten
Wahlumschlage mit der vom Briefwahlvorstand nach Anlage 21 KWahlO mitgeteilten Zahl der
Briefwahler ist bei verbundenen Gemeinde- und Kreiswahlen die mitgeteilte Zahl der Briefwahler
fur die Kreiswahlen maBgebend; als Zahl der Briefwahler ist jeweils die vom Briefwahlvorstand
mitgeteilte Zahl fir die jeweilige Wahl in die neu gefasste Nr. 3.22 der Wahlniederschrift (Anlage
18a KWahlQ) zu Gbernehmen (in gleicher Weise ist die Nr. 3.22 der Anlage 20a KWahlO neu ge-
fasst worden).

25
Ungiiltige Stimmen, Auslegungsregeln
(§ 30 KWahlG, § 52 KWahlO)

Die Ungultigkeitstatbestande fur die Stimmenabgabe sind in § 30 KWahlG, § 52 KWahlO aufge-
flhrt.

Hingewiesen wird auf eine Erganzung des § 52 Abs. 4 Satz 3 KWahlO: Grundsatzlich sind bei der
Briefwahl fehlende Stimmzettel flr eine Wahl als ungultige Stimmen fir die betreffende Wahl zu
werten; bei verbundenen Gemeinde- und Kreiswahlen gilt dies fir fehlende Stimmzettel der Ge-
meindewahl nur, soweit die Zahl der fiir diese Wahlen abgegebenen Stimmzettel die fur diese
Wahlen festgestellte Zahl der Briefwahler unterschreitet. Mit dieser Erganzung wird der Fallge-
staltung Rechnung getragen, dass jemand wahrend der Dreimonatsfrist innerhalb des Kreises
von einer Gemeinde in eine andere umzieht und damit zwar das Wahlrecht fir die Gemeinde ver-
liert, es aber im Kreis behalt.

Eine Zusammenstellung der in der Praxis am haufigsten vorkommenden Falle gultiger und unguil-
tiger Stimmenabgabe ist als Anlage 1 abgedruckt. Die Zusammenstellung erhebt keinen An-
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spruch auf Vollstandigkeit; sie soll den Wahlvorstanden jedoch eine Hilfe bei den von ihnen zu
treffenden Entscheidungen sein. Deshalb sollte sie den Wahlvorstanden vorliegen.

26
Schnellmeldungen
(§ 53 KWahlO)

Der beschleunigten Unterrichtung der Offentlichkeit dienen die Schnellmeldungen. Sie haben
zwar noch keinen endgtiltigen Charakter, werden jedoch bei genauer Aufstellung und zuverlassi-
ger Durchgabe in der Regel dem spater zu ermittelnden endgultigen amtlichen Ergebnis gleich-
kommen. An dieser Stelle sei nochmals an den das gesamte Verfahren zur Feststellung des
Wahlergebnisses beherrschenden Grundsatz "Sicherheit und Genauigkeit vor Schnelligkeit" er-
innert. Nach ihm ist auch bei der Aufstellung und Weitergabe der Schnellmeldungen zu verfah-
ren.

Nachdem das Wahlergebnis im Stimmbezirk festgestellt ist, haben die Wahlvorsteher in gewohn-
ter Weise jeweils eine Schnellmeldung zu erstatten. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die
Meldung erst erstattet wird, nachdem das vom Wahlvorstand ermittelte Ergebnis in der Wahinie-
derschrift festgelegt und ggf. auch eine Wiederholungszahlung (§ 51 Abs. 6 KWahlO) durchge-
flhrt ist. Die weiteren Stationen der Schnellmeldung ergeben sich aus § 53 KWahlO. Es darf
nicht vergessen werden, das Ergebnis der Briefwahl einzubeziehen.

GemaB § 53 Abs. 3 KWahlO sind die Ergebnisse der Oberbiirgermeister- und der Ratswahlen in
den kreisfreien Stadten sowie der Landrats- und der Kreistagswahlen auf dem schnellsten Wege
dem Innenministerium zu melden. Wegen der Einzelheiten ergeht besonderer Erlass, mit dem
den Wahlleitern der kreisfreien Stadte und der Kreise auch die Vordrucke nach dem Muster der
Anlagen 24a und 24b KWahlO Ubersandt werden.

Zur Meldung der Wahlergebnisse aus den kreisangehorigen Gemeinden ergeht gesonderter Er-
lass. Die Ergebnisse der Bezirksvertretungswahlen sind dem Innenministerium nicht mitzuteilen.

27
Dienst der Behorden am Tag vor der Wahl und am Wahltag

Um UnregelmaBigkeiten und Stérungen bei der Vorbereitung und Durchfuhrung der Wahl zu ver-
meiden, ist es unerlasslich, dass auch diesmal wieder die Dienststellen der Gemeinden am Tag
vor der Wahl bis mindestens 12.00 Uhr und am Wahltag ganztagig ausreichend besetzt sind. Nur
so kann sichergestellt werden, dass Anfragen anderer Wahlorgane und -behdrden sowie von
Wahlberechtigten sachkundig beantwortet und die an diesen Tagen noch moglichen Antrage (§
19 Abs. 3, § 20 Abs. 4 Satz 2 KWahlO) sachgerecht erledigt werden.
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28
Wahilstatistik
(§ 50 KWahlG; §§ 57 Abs. 3 Satz 1, 80 KWahlO)

Die zusammenfassende statistische Bearbeitung des Ergebnisses der Kommunalwahlen liegt in
der Zustandigkeit des Landesamtes flir Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen.

Einzelheiten werden durch gesonderte Erlasse des Innenministeriums und Rundschreiben des
Landesamtes fur Datenverarbeitung und Statistik geregelt.

29
Sicherung der Wahlunterlagen
(§ 81 KWahlO)

AuBer den Wahlerverzeichnissen und den Unterstilitzungsunterschriften zahlen geman § 81 Abs.
1 KWahlO auch die Wahlscheinverzeichnisse, die Verzeichnisse Uber die fiir ungultig erklarten
Wahlscheine sowie die Verzeichnisse nach § 21 Abs. 1 KWahlO und ggf. eingenommene Wahlbe-
nachrichtigungen zu den Unterlagen, die besonders sorgfaltig zu verwahren sind. Es muss si-
chergestellt sein, dass den Erfordernissen des Wahlgeheimnisses und des Datenschutzes kon-
sequent Rechnung getragen wird. Die Unterlagen sind so zu verwahren, dass sie gegen Einsicht-
nahme durch Unbefugte geschiitzt sind. Vorkommnisse bei zurlickliegenden Wahlen machen es
erforderlich, hier noch einmal besonders an § 81 Abs. 3 KWahlO zu erinnern.

30
Vernichtung von Wahlunterlagen
(§ 82 KWahlO)

Nach § 82 Abs. 1 KWahlO sind ggf. eingenommene Wahlbenachrichtigungen von der Gemeinde
unverzuglich zu vernichten. Wahlerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse nach
§ 20 Abs. 8 Satz 2 und § 21 Abs. 1 KWahlO sowie die Formblatter mit Unterstitzungsunterschrif-
ten sind nach Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl zu vernichten, sofern nicht der Wahlleiter
nach § 82 Abs. 2 KWahlO etwas anderes angeordnet hat. Die Ubrigen Wahlunterlagen kénnen 60
Tage vor den nachsten allgemeinen Kommunalwahlen vernichtet werden; ihre frihere Vernich-
tung kann der zustandige Wahlleiter zulassen.

31
Fristen und Termine

Wahlgesetz und Wahlordnung bestimmen zahlireiche Fristen und Termine, deren Nichteinhaltung
die OrdnungsmaBigkeit und Gultigkeit der Wahl in Frage stellen wirden. Daruber hinaus ergibt
sich der Zeitpunkt fiir die Wahrnehmung der im Gesetz und in der Wahlordnung nicht an be-
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stimmte Fristen und Termine gebundenen Aufgaben und Befugnisse weitgehend aus der Natur
der Sache.

Zur Erleichterung der Vorbereitung und Durchfihrung der Wahlen ist diesem Runderlass als An-
lage 2 ein Terminkalender beigefiigt, aus dem die gesetzlich bestimmten Fristen und Termine er-
sichtlich sind und in dem ein Anhalt fiir die Bestimmung des Zeitpunktes der Wahrnehmung der
nicht frist- und termingebundenen Aufgaben und Befugnisse gegeben wird.

32
Erfahrungsbericht

Alle Wahlorgane und -behérden werden gebeten, besondere Erfahrungen, die fur die Entwick-
lung des Wahlrechts und der Wahlpraxis von Bedeutung sein kdnnten, auf dem Dienstweg mit-
zuteilen.

Anlage 1

Anlage 2

- MBI. NRW. 2004 S. 539

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 27/28


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2004-s539

Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 28/28


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/7150-1905-mbl_2004_22-6anl1.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Kommunalwahlen 2004 Vorbereitung und Durchführung RdErl. d. Innenministeriums v. 14.5.2004 12/35.12.00 

	Anlagen

